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An

den Landrat
Herrn Michael Makiolla

den Fraktionen und Gruppen zur Kenntnis

Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz sowie KreisA/Kreistag:
Einführung der Registrierungs-, Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für
freilaufende Katzen

Sehr geehrter Herr Landrat Makiolla,
die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRüNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die nächste Tagesord-
nung der Sitzung des Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz sowie KreisA/Kreistag zu
nehmen, zu beraten und zur Beschlussfassung zu stellen:

Die Verwaltung wird beauftragt, geeighete illaßnahmen zur Abwehr von Gefahren für
freilebende Katzen und Kalzen mit Freigang im Sinne des Tierschutgesetzes zu
erarbeilen. Dabei sollen insbesondere die gemäB S 'l3b Tierschutzgesetz und S 5 der
Zuständigkeitsverordnung Tierschutz NRW notwendigen Vorarbeiten für eine Satzung zur
Kastrations-, Registrierungs- und Kennzeichnungspfiichl für freilaufende Katzen durchge-
führt werden (auch Prüfung der Gebietsabgrenzung).
Die Verwaltung wird beauftragt, dem zuständigen Fachausschuss und dem Kreistaq die
erarbeiteten Maßnahmen sowie einen Satzungsentwurf zur Beratung und
Beschlussfassung im Novembea und Dezember vorzulegen-

Begründung:
Die Überpopulation von Katzen ist aus Sicht des Tierschutzes ein ernsthaftes Problem. Die einzel-
nen Katzen leiden hierdurch unter Futtermangel und Verwilderung, da die Hauskatze nicht für ein
Leben in der Wildnjs geeignet ist Unkastrie(e Katzen können sich zwei bis dreimal im Jahr fort-
pflanzen. Selbst bei einer konservativen Rechnung von drei überlebenden Kätzchen pro Wurf, die
wiederum nach einem halben Jahr fortpflanzungsfähig sind, vermehrt sich die Population sprung-
häft.
lm Sinne des Tierschutzes ist eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht sinnvoll.
Katzenhalter*innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, sollen diese zuvor von einem
Tierarzt bzw. einer Tierärztin kastrieren und mittels Ohrkerbe und Tätowierung oder Mikrochip
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kennzeichnen zu lassen. Die tätowierten oder per Mikrochip gekennzeichneten Tiere sind in einer
hiedür geeigneten Datenbank zu registrieren. Das ,,Deutsche Haustierregister" oder'TASSO" bje-
ten hier kostenlose Möglichkeiten- Dauerhaft wird dies auch zu einer Entlastung des Kreis-
Tierheims führen (siehe dazu auch die Pl\.I ,,Kreis informiert: Tierheim weiter geschlossen").

Als Katzenhalter*in im vorstehenden Sinne soll dabei auch gelten, wer freilaufenden Katzen re-
gelmäßig Futter zur Verfügung stellt.

Mit einer Kennzeichnungs-, Registrierungs- und Kastrationspflicht ist ein Weg gewählt, der
dem Tier und den Besitzer'innen Respekt zollt, dem Artenschutz dient und durch eine Verminde-
rung der Anzahl dieser Katzen deren Schmezen, Leiden oder Schäden verringern kann- Die Ab-
wehr von Gefahren für freilebende Katzen, aber auch für Katzen mit Freigang (Besitzerkatzen), im

Sinne des Tierschutzgesetzes wird damit erfüllt, in Verantwortung des Menschen für das Tier als
Mitgeschöpl dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen.
Mit S 5 der Zuständigkeitsverordnung Tierschutz NRW, in Kraft seit 15. Februar 2015,
werden die Kreisordnungsbehörde ermächtigt, eine Rechtsverordnungen zum Schutz
freilebender Katzen gemäß S '13b Satz 1 bis 4 des Tierschutzgesetzes zu erlassen-

Mit freundlichen Grüßen

fu/"'/

Fraklionsvoßilzender

Anlaqe:
Pressemitteilung von Freitag, 8. Juli 2016 Kreis Unna - Presse und Konrmuni
kation

Kreis infor.miert
Tierheln waität oeschlossen

Hinweis: Str.eichen Sie bitte bis auf tr{eileres die Öffnunqszeiten des Kreis
tierheins aus ihren Tageskalendern.

Kreis Unna. (PK) PK) Das Tierheim des Kreises bleibl auch über alas Wochen-
ende hinaus bis auf weiteres geschLossen. Darauf weist die Veterinarbehöide
des Kreises hin.
Die Behörde bi.ttet gleichzeitig um Verständni.s, dass wegen der vielen, in
krankem zustand abqegebenen Etndkatzen und den zeitaufwä'ndigen Eandaufzuch-
ten von Katzenwelpea und Vögeln delzeit kein Publikumsvelkehr möglich ist.

Pressekontakt: Constanze Rauer.t, Fon 02303 27-1013,
R-M: i I .^nst^n?a r^rarrßkrtri c-rrrn: d6
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